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Zur H!:H'ausb:ldux!g des Systems örtlicter Organe der 

Staatsmacht ia der VR !flo~a.'1loique 

Die Pr«-'üs der Länder mit sozialisti.scher Erltv.ricklur,g !.eigt, dsH der Staat seiner 
Aufgabe, das entscheidende Instrument für die Durchsetzung des revolutionären Umge
staltungsprozesses ZQ sein, nur insoweit gerecht werden kann, wie es den revolutio
när-demokratischen Führungskräften gelingt, den Gesar~1tmechanismus der staatlichen 
Herrschaftsausiibung effektiv zu gestalten, d. h. solche Formen und ,Methoden der staat
lichen Macht<lusübung, der staatliche::l Leitung der gesellschaitlichen Prozesse zu .fin
den~ juristisch zu fixieren und in cer PraXiS anzuwe:lden, dL:: den revolutionären Ziel
stellungen der Staatsmacht entsprechen. Eine beeondererBedeutung hat dabeI der Auf
bkU eineS demokratischen Systems örtli\!her Staatsorg:lrre:2, da die Wirksamkeit der 
Beschlüsse der zentralen Partei- und Staatsorgane und damit die Leitung der gesell
schaftlichen Prozesse in hohem Maße· da,ron abhängt, wie sie unter den konkreten ört
lichen Bedingungen 'umgesetzt werden. Das Wirken der örtlichen Organe berührt beson
ders das tägliche Leb..:lfl der werktätigen lVl<lSSen, und daraus ergibt sich, daß sie "ein 
wesentliches staatliches Instrument der Bündnispolitik der revolutionär-demokratischen 

mit der bäuerlichen Massenbasis der Revolution!l3 sein können. 
Da der VR Mo~ambique mit dem Aufbau eines Gesamtsystems örtlicher Sta~ts- . 

organe erst 1977 begonnen wurde, si.nd noch keine endgültigen Aussagen über den St2nd 
seiner Bewährung möglich. Doch lassen sich anhand der juristischen Konzeption und 
der bisherigen Etappen seiner Einfi.ihrung Schlußfolgerungen ableiten, die auch in die
sem Bereich eine neue Qualität revolutionärer Staatsentwicklung belegen. 

Wie die Praxis der Volksrepbulik zeigt, bilden sich die verschiedanen Teile des, 
neuen Staatsmechanismus nicht gleichzeitig und nicht im gleichen Tempo r.er.aus. In 
ihrem Bemühen un:, den grundlegEmden Neuaufbau der Staatsmach~ mußte sich die 
FRELIMO z\.lnächfit auf die Errichtung und Stabilisierung des ME chanismus der ~ber
sten Staatsorgane4 konzentrieren, neue staatliche Leitungsformefl.entwickaln, die ent
sprechenden Erfahrungen sammeln und diese Aufgaben unter den 3edingungen sowo~ 
einer massiven Bedrohung durch rassistisch beherrschte Nachbarstaaten als auch ewes 
ext~'emen Kad.armangels lösen. Nach einer Phase der gl3wissen Konsolidierung d;S Me
chanismus der zentralen Staatsorgane und im Zusa::nmenhang mit der Konzipierul'lg der 
ökonomischen und sozialpolitischen Strategie in Vorbereitung des m. F'RELIMO-Kon
gresSe3 wandle sich die politische Führung'verstärkt auch dem Problem der Neugestal-

des Systems örtlicher Machtorgane als Best::mdteil der einheitlich.en Sta~~srr:.acnt zu. 
portugiesische Kolonialismus hatte eine administrativ-territorlale Ghederung 

des Lnndes geschaffen, die von dem Bestreben diktiert wurde, das La~d zu b~h~rrschen 
und ükol1omisch auszubeuten. Die junge Staatsmacht war gezwungen, dIese Gheaerung 
zun;ich",t im wesentlichen zu übernehmen. Art. 55 der Unabtängigkeitsverfassung be
stimmt<:!: "Die Volksrepublik M::llprnbique ist administr<:.tiv in Provinzen? Distr~kte U!ld 

Localidades gegliedert. ,,5 Als höchstes Organ auf Provinzebene wurd~ dIe P.r~Vl~zre
gierung, der ein vom Staatspräsidenten ernannter Gouvt:.rneur, vorste~tt defll~e~.; Dar
über hinaus enthielt die Verfassung keine Festlegungen '..lber dIe Gestaltung d •. S S) stems 
der örtlichen Staatsorgane. 

Die 8. Tagung des ZK der FRELIMO, (11. bis 27. Febr<lar 1976), die eine umfassen-

Örtliche Ol galle der St:lat:~macht in der 7TI M;oc;;ar.r.wlqt:.:.; 

geEi'll~,ctlaJtlicLe:\ Gas8.J:ltenhvicklung ,M'J~amb~ques vornar-.,m, be:;c::2f
Fr;,j.gen des Staatsapparates. Sie konstatierte, daß die Struh.t.lren de.:: 
sein(~ Arbeitsweise und sei.:1e pe!'soz.ella Zusam:r:en.setzul:g ~'JC~ in 

vl.:m~i.;m?;er WE:'im:~ der kolünia1en Vergar.genteit vt:rh9/tet u~d verabscru"etE.te eine 
Re,:;:c,JüiLion ü0"r eie Strukturen des Staatsapparates" . Die~e aus, daß de:.:- be-

~I:€h~nd,} Staatt'mec:hinism'ls n~cht den Zielen des AwvaG.S ei'er volksdemokrati::chen 
.rdnur!g, gerech~ wird u!!d zerschlagen '''erden muß, Mit der ~esol\lti·:m wurden wi.:::hdge 

pOlitiscllc' und rechtüche Grundlagen für die En\:17ictdunt~ eires revQlutionären Sy"wr:r.s 
örtlicher Machtorgane gelegt, das :Idie Macht des Arbeiter- und Bauernbündniss0s ll 

reflektieren. soU. 
Für ':ü€ Errichtung neuer Strukturen sollen u. a. die Eriahr:.mgen genutzt werdeü, 

die r~och w;ihrene des Unabhängigkeits kampfes bei der Organisierunt;; der befreiten G;;
Nett resa:r.:w'slt wurde!1. 8 l:ek<;.nntlich hatte die FRELIMO das Leben der Emwobner 
dieser Gebie::te 3.8 ti ne den Bedingungen des Befreiungsk~m~fes ents;n'echand3 \,'t:lse 
orgao.i3iert, die gi.C:. sowohl von der Kol.onialmacht als a:lc:i von den ihr u:lterg<?":lC;I:G~e'1 
traditionellen Herrschaftsstrukturen prinzipiell unterschied, In den baireiten Regi0D.erl 
wurden Leitungsorgane ge$chaffen, die entsprechend dei' poltischen Oriedien!l1g ::',er 
FRELIMO die Erfordernisse der Führung des militärisch€:lKampfes mit der Org~nisie
rung des geseüschaftlichen Lebens verbanden. Auf der Ebe.l1e der Provinz bestand ein 
P.roliinl:~at als Versammlung der Vertreter aller be;'reiten Regionen. Er bildere eIn }!x€;
kutivkomitee, und analog dazu waren die politischen Strukturen in d~n Distri~t€n und 
Siedlullg;:;gebieten der Bevölkerung organisiert. 9 Auf Grund :ier Tatsache; dai': diese O=-
gane nur in b€stimmten Gebieten des Landes existierten und di.e Erring-,mg clu 1J.r:<.t;:,fu.:
gigkeit eü;e völhg nele Qualität staatlicher Leitungstärigkeiterforderte, b:mn,tlon :::ie mcht 
als Grundlage der staatlichen Machtausüoung auf örtlicher E'Jene übernor;w,8::' "el'jen. 

Ir. Auswertung der eigenen und der Erfahrungen der sozi<.listlschen Länder geht die 
FRELIMO-Partei bei der Neugestaltung des Systems örtli!!hcr Staatsorg::tne VOn folgen
den Grundprir.zipien aus~ die auch in der o. g. Hesolution Zt:ill Ausaruck kommer.: 
- ,,:onz~ntration dE'r Verantwortung in den Hinden der produl::ti.ven Klassen des V91kes, 

dle diese Verar,twortung über gewählte VoLksvertretungsorsane realisieren; 
- Verantwortlic!1keit der Exekutivorgane gegenüber den Vertretungsorganel1 und Ver

ankerung des Prim:ips dE:r doppelten Unterstellung; 
- Ablehm.Jni~ des oürgerlichen "Selbstverwaltung&konzepts" u.1C1 Be~:r:i.ftipmg der Ein

heitlichkeit d.:r Staatsill~cht; 
- Ve.rankerung der politischen Führungsrolle der FRELIMO. 

. Ausg:'h~r~~ VOlL der grundlegenden Struktur des Staats aufbaus der V~ MOi(arnbique, 
~l(: em ßluueltsstaaL ist, entwirft die Resobtion ein n:ehrstufiges, der administrativen 
~hed~rU:1g des Landf!s ents'p~echendes System örtlicher Staatsor!;ane als Teil des ein
heitl~c.h.en S~~1.ts,~.l~Chi.4rÜSmUS, dessen Gesamtorganisation der zentralen Gesetzgebung 
untel hegt. z,u hoc •• sten Organen des staates werden auf aller. Enenen (Natiorr

t 
Provin3, 

Distrikt, .Local~dade) die VOlksvel"E.ammlunger. (AsSe!'l.lbl,;i.ls do Povo) erk~ärt, die durch 
d~mo.kra\~lS~~e V~?]en gebllde.t werden sollen. Ars grundlegeldes Leitungs.- und Orga
rasatwnspr;.nzlp fur das zu scnaffende'einheitliche Sistem ör:licher Ol'gane der, Staats
n:aCht.s~ll da: demokratische Zentralismus dienen. 0 Entsprechend diesen Prä.lnfssen, 
dH~ a.U! Gem IIl. K:>ngreß d.?r FRELIMO bestätigt wurden, erfolgte inzwischen die Aus
arbeitung eines umiangr,~ichen Geset.zeswcrkes, das das System d(;:r örtlichenOrrrane der 
St&atsmacht regelt. • ~ 

E,ine \'richtige Funktion hei der Gestaltung dieses Systems rJmmt die FRELI~\'lO-Par-
tel eln. Das der Pa~~tei stallt dazu ftst· "Die zent*ala ~uf"abe de~ Part!'" "ur 
~~m Gebiet des ist es, den kolonialen Staatsapparat'z~ b~~eitigen und eir:e:l~" - • 
~~::..a...tsapparz.t nel:cn zu schaffen, der in seinen Struktul'en :.md in s8inen AktivÜäten 
c:..~e .. nte.ressen der werktätigen Massen widerspiegelt.nll Zur Durchsetzung dieser 
L.wle smd oer Partei ve:"'schiedene Formen der Einflußnahme auf die Bildun'J' und Arbeits-

'·;;;e.15e der örtliC'hen Organe gesichert worden. Die FRELIMO i.st die entscheidende Kraf~ 
bel de~.Vo~ter~i~u:lg. Ln;] DJrchftihru;lg der Wahlen, ihre Orimtierurlgen bilden die Grund
lage~_ fur dle Tätigtcelt der gewählu:!' Vert~etungsorgane, wie für die Exek:ltivorgane. 

D,~r erste Schritt zur In::>tallierung des konzipierten Systens der örtlichen StaatSor-
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gane war die Bildung von Vertretung&organen,den Assembleias, im Ergebnis demokra
tischer Wahlen;- die entsprechend dem Wahlgesetz in der Zeit vo"! 25. September bis 
4. De~ember 1977 stattfanden. Deutlich mani{estiert sich 1m Wahlgesetz die Ablehnung 
des bürgerlichen Prinzips der Gewaltenteilung und die Bekräftigung der Einheit der revo
lutionären Staatsmacht. Das Geset", betont in Übereinstimmung mit Art. 37 der Verfas
sung die Stellung dal' zu wählenden Volksvertretungen als "oberste Organe der volksde
mokratischen Macht" ~ die in ihrer -Tätigkeit die Einheit von BeschluGfassung", Durch
führung und Kontrolle realisieren sowie die staatliche Leitung entsprechend den Prinzi
pien des demokratischen Zentralismus ausüben, und verankert die Rechenschaftspflicht 
der Exekutivorgane gegenüber den Volksvertretungen der jeweiligen Ebene .12 Auch hier 
zeigt sich der Bruch mit den Prinzipien des bürgerlichen Parlamentarismus. Die Ver
tretungskörperschaften sollen zu "arbeitenden" Körperschaften werden, die die Organe 
der ArbeitlOnden selbst sind, die gesellschaftliche Arbe,it leiten und für die Durchführung 
des VOn ihnen Beschlossenen selbst verantwortlich srnd. 

In Ablehnung des für den bürge.rlichenParlamentarismus typischen sog. freien Man
dats, das praktisch die Nichtverantwortlichkeit dei' Abgeordneten gegenüber dem Wähler 
bedeutet, im übrigen aber die Abhängigkeit von den bürg~rlichen Parteien und wirtschaft
lichen !nteressengt"uppen verschleiern soll, wird.1m Wah;.gesetz hervorgehoben, daß die 
Abgeordneten der Volksversammlungen Mandalsträger des ganzen Volkes und ihm ge
genüber rechenschaflspflichtig sind. Verliert ein Abgeorc,neler d:l.s Vertrauen der Wäh- -
ler, kann ihm die Versammlung, der er an(!ej1ört, das M:lndäferi':zIehen (Art. 9, 10). 
Der Bekräftigung der Abhängigkeit der Abgeordneten -vom Volksw:.llen dient auch die 
Bestimmung, die sie dazu verpflichtet, aktiv die Verbind,lllg zu d::m ~9Jksmassen zu 
pflegen, die politische Linie der FRELIMO und die BescUüsse du zentral!'ln StaatsQr
gane zu erläutern und die Massen für deren Umsetzung in die Re".1ität z.u mobilisieren 
(Art. 11). Laut Wahlgesetz werden die I<:andidaten von den FRELlMO-Komitees der Je
weiligen Ebene aufgestellt, in den Distrikten, Städten une! Localiu,des, wo diese nOCh 
nicht existieren, übernimmt dieSe Aufgabe die dort wirkt'nde Dynamisatorengruppe. 
Die Kandidaten warden der Bevölkerung auf öffentlichen Versammlungen vorgestellt 
(Art. 15). Das aktive und passive Wahlrecht genißßen alle Bürger, die daS' 18. Lebens
jahr. vollendet haben; auch Angehörigen der Verteidigung~- und Sicherheitsorgane wird 
ausdrücklich das aktive und passive Wahlrecht zugesichert (Art. 12). Ausgeschlossen 
von Wahlen sind alls, die sich mit dem portugiesischen Kolonialinnus und Imperialismus 
identifiziert und freiwillig an der Unterdrüc:mng des mo~ambiquarischen Volkes teilge
nommen ha~en. Darüber hinaus finden die allgemeingiilti~en Auss.!hlußregeln Anwendung 
(Art. 14).1 Im UnterscJ:ried zur Praxis ,anderer Länder (z. B. Alge.rien, Tansania) ent
hält das Gesetz jedoch'keine Bestimmungen darüber, daß die zur Wahl vorgeschlagenen 
Kandidaten Mitglieder der FRELIMO sein müssen. Die l,egislaturdauer der Volksver
sammlung (Assembleia 1?opular) und der Pro~inzversam_nlung (P.Bsembleia Provincial -
AP) beträgt 5 Jahre, die der Distrikts- (Assembleia de Distrito .. An), Stadt- (Asse:n
bleia de Cidade - AC) und Localidadeversammlung lAssembleia ctn Localidade - AL) Je 
2 1/2 Jahre (Art. 3). . .. . 

Natürlich bedarf die Realisierung dieser Konzeption bestimmter objektiver und sub
jektiver Voraussetzungen, die gegenwärtig in der VR M)~ambiqu€ auf Grund der vom 
Kolonialismus gepr~tim Rückständigkeit noch nicht in vollen} Umfang gegeben sind. Die 
Erfahrungen sowohl der sozialistischen-Länder als auch anderer revolutionär-~emokra
tischer Staaten zeigen, daß dabei dem kulturellen und sqzialen Ni'leau der Gesellschaft 
eine bedeutende Rolle zukommt. Lenin wies bereits auf dem VITI. Parteitag der KPR (B) 
im März 1919 auf die M::>difikationen in der konkreten Erscheinungsform der "arbeiten
den KörperschaftenIl durch die vom ZarismuS ererbte'Rilckständigkeit hin: IIDieses nie
drige Kulturni\-eau bewirkt, daß die Sowjets, die nach ihrem Programm Organe der Ver
waltu~g durch 'die Werktätigen sein sollen, in Wirklich~eitOrgane d~r Verwal~ 
tung für die We rktätigen sind, einer Verwaltung durch die fo{~gesChrlttene Schicht 
des Proletariats, nicht aber durch die werktätigen Massen selbst. !I : 

Unter Berücksichtigung d~r objektiven und subjektiven'Bedingungen, die die Durch
führung direkt€!" Wah~en noch nicht gestatten, legt das Wahlgesetz ernen Wahlmodus fest, 
der Elemente direkter und indirekter Wahlen miteinander verbindet. Die Abgeordneten 
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fli!' die AL und AC werden u'n ~N",hlversamml·_tng~n der wahlberechtigten Bürger direkt 
ge vlählt. Au.f der erst;:n Sitzung wahlen d~3 AL und AC ae,s ihrer l~'Ütte sowie ~us dem 
Parteiapparat, eier. Ver~eidigt:r:gs- und Sich2rheitskräften, da! demokr?-tis:3hen !.1assen
organisal.ionen .:>tc. diejenigen Vertreter ~us. die die Wahlver~ammlung oes Distrikts 
bilden une! die AD wäHen. Entsprechend diesem M:)dus werdet danach die Provinzver
sammluns;en gewählt (Art. 21), die wiederum in geheimer Abstimmung die vom Zentral
ko:niteeder FRELIMO vorgeschlagenen Kandidaten für das höchste Staatsorgan, die 
Asse~r: ::'~:l PDfu.lar, 'R2:hlen (Art. 24). 

Ll. ':'::l'gebnis der Wahlen 1977 wurden 894 Volksve~sammluflgen auf Localidadet:ob",ne, 
11 ~ auf Distriktflbene sowie 10 in den Provinzen und deren Hanptstädten gebildet •. Die 
Nationale Wahlkommission schätzte die Zahl der Teilneha:er ln den Wahlen auf ca. 
3 Mill. Menschen. 16 Mit der Bildlll'lg; der VOlksvertretungen \\urde ein wi:::htiger Schritt 
zur Konsolidierung und Stärkung der revolutionär-demokra.tiset.:e:1 Macht getan, der sich 
nicht zuletzt auch in der sozialen Zusammensetzu:1g der Verhetungsorgane widerspie
gelt, die zu:n überwiegenden Teil aus Vertretern der werktätigen Klass~n bestehen.17 
Die Wa.~len reflektierten al:;~r auch die Kompliziertheit der Schaffung eines nauen Sy
s:ems ortlicher Machtorgane. Dabei reicht die Skala der Probleme die aus der Kolo
nialzeit resultieren~ vom ~1angel an Kadern über das Fehlen ,on E:fahrungen bei der 
I?urch!ührung Von Wahlen und der Aus;:ibung der St::tatsmacht, über die der kolonialen 
.A.us~utung angepaßte, im wesentlichen unverändert geblieber.e administrativ-terri,to
r:"l.le Gliederung bis hip zUm allgemein niedrigen sozialen und kulturellen EntwiclCungs
r"leau der überWiegenden Masse der Bevölkerung. 18 
. Die Resulution 13/78 über die Normen der Arbeit und das Funktionieren der Ver

sammlungen auf Provinz-.I Distükt-, Stadt- 'md Localidad€al:::ene19 bestimmt, daß die 
fagungen d·.::r VOlksversammlungen öffentlich sind, ihr PräEicant aber, den Ausschlt:ß 
d:~ Öffentlichkeit festlegen kann (Art. 2). Die Vel'sanunlungen sind nur dann oosc111uß
f~hlg, wenn.. mehr _~ls die Hälfte der Abgeordneten an der Ta~r:g teilnimmt (Art. 3.'. 
DIe BG~cnlusse mussen den staatlichen Leitungsorganen der entspr-echenden Ebe!1e in
nerhalb von 5. Tagen Zur Kenntnis gebracht werd€;r:. (Art. 15). Die Volksversam:nl-lngen 
~ .r nacht;eord,:e~n Ebene müssen die der unmittell)ar überge.rdneteli Ebi:::1e regelmäßig 
~. er ihre' Arbiut mformieren (Art. 9). Den Vorsitz der Tagung führt der pi'äsident der 
d~bei von zwei geWählten Abgeordneten unterstützt wird (Art. 11). Nach Artikel 5 können 
d:e Versa::'nlungen Arbeitsko~miSSi{)ne!.1 bilden, aoer auch Abgeordnete individuell,fÜr 
dIe ?urChJ.u~rung bestimmter .t\ufgaben verantwortlich machen. ' 

Zu iell .. wl~h_ci~sten ~ufgaben der VOlksversammlungen geh::iren die KonSOlidierung 
-der Unabhanglgx:elt uno der nationalen Eir:heit, die Sicherung les sozialen Fortschritts 
der Werktitigen, die Stärkung der Staatsmacht und die Erhöhung der Wirtschaftskr::..ft 
des Landes. Richtsch!lur sind die Beschlüsse des ITI. FRELL'tIO-Kongresses. Die Ver-

• sam~lungen wirken bei der Planung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung ihres 
Tern~oriums mit, orl!anisie.ren und aktivieren die Volksmassen für die Realisierung der 
staatlichen Aufgaben. ~o Die Etablierung der VOlksvertretungsorgane wirft natürlich die 
Frage nach der Orgamsation und Arbeitsweise der übligen, vollziehend-verfügenden 
Organe der Sto.atsmacht auf. Die rechtliche Baf>is dafür wurde mit dem Gesetz über die 
Funk~ion~ Aufgaben un~ Z:~samn1en~etzung der Prohl1~regierll!l.g21, dem Gesetz. über 
die Bl.dung der Exekutivrate der DIstrikte und Städte22 ugd dem Gesetz über die 7 Grund

·lagen und 9 Aufgaben der Versammlungen der Localidaqe23 gelegt. 
Die entsprechenden Vorschriften, die im Gesetz 5/78fixier: Sind. sehen als Hauptfor

men der Leitung der .?rovinzen vor: die Provinzversammlung (AP) die Provinzregie
rung {Governo ProvinciaO, den Provinzrat (Conselho Provinci.al) den Provinzuouver
neur .(Govern~do~ Provincial), .?ie P rovinzdirektioneTl.(Direc~oes'Provinciais) ~nd die 
ProvlnzkOmnUsslOnen (Comissoes Provinciitis). ' 

, Zur Wahr~ehin~~g ihrer Befugnisse tritt die Provinzversammlung jedes Trimester 
z~sammen. Die Imthtive zur Einberufung außerordentlicher Tagungen kann vom Pro-' 
vmzgouverneur~ vorn Provinzkomitee der FRELIMO oder vor. einem Drittel der Ab"'e
ordneten ausgehen. Die Tagungen werden vom Kabinett des P:"ovinzgouverneurs vO;be
re.~tet ~nd Vom Gouverneur geleitet. 24 Der Provinzgouverneur kann, wenn es die Um
startde erfor'der;}, di~ geheime Abstim:nllng in der Provinzversammlung an'brdnen.25 
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Die Provinzregierung Lst aüf Provinzobenc d2.s staatlich.:; Exet::uti.\'ore:~lr::. n:it F ,lakc!.o
nen der Durchführung: Beschlußfassung uW1, Koatrolle. Zwischer, it:en T:.lgungen ü:Jer
nimmt der Provinzrat die Amtsgeschäfte."o Provi::zregie!'ung ~ild Provjn~l'at sir.d 
sowohl der Prov.in2.versammiung als auch dem Ministerrat rechenschaltspflichi:ig. 

Das spezifische an d~m Verhält!1is zwiseh.en Vertretungsorg,ln und Exekutive ist 
jedoch die Tatsache, daß die Pnvinz'!ersam!nlung ihre Arbeit lilld Existenz mit der 
von ihr nichL gew,i~:lte!1, sondern vom Ministerrat er:lal~d(;n E::<:,~kutive mit .dem Gou
verneur an der Spitze in D'"bereinstin:mung bringen n::uß. Ziel c1l,\?"er Regelung ist offen
sichtl:ch zu gar2-ntieren, daß die von der FEELIMO-Füi.rUilg be~chlossen:e politische 
K'Jnzeption und die Wirtschafts- und .:ioZi21politik der RegierunG auf adiiqu3.te Weist: 
irr der Provinz durchgesetzt werden und so die Einheitiichke~'': d,'3s Wirkens der Staats
macht in all ihren Teilen garantiert wird. Gleichzeitig zeigen Steh damit 2ber auch 
die durch den allgemeinen Entwicklungsstand der Gesellschaft tE'stimmten Grenzen, 
die der vollen Ar.wendung der Prinzipien des demokratischen Zentralismus unter mo
sambiquanischen Badingungen heute noch gesetzt sind. 

Die Provinzregierung besteht aus dem Provinzt;ouverneur, dl~n Mitgliedern des Pro
vinzrates und den Provinzdirektoren, di~ ad Vorschlag des GOLl'lerneurs vom entspre
chenden Fachrrüniste.r ernannt werde:1. 2 I Der Provinzr:lLals srindiges O=gan cer Pro
vinzregierung setzt sich aus hohen Partei- und Staatsfu.lktioliär-=u zusammen, ~q vom 
Gouverneur auf Vorschlag des Provinzkomirees der FRELIMO e:~nannt werden. Ö Scline 
wesentlichsten Aufgaben und Befugnisse sind die Sicher;lng der ,ontinuierlichen Er.fül-

. lung der Au':gaben und Beschlüsse der Provinzregierung, ordnungsgemäße Vor
bereitung- der Tagungen der Provinzversammlup.g und die Koordinierung der Beschluß
verwirklichung iil den nachgeordneten Eber"en:<:'" Das Streben der mo"ambiq;ianisch~n 
}o'ü:--rung, diE' mittlere staatliche Ebene als :Mittel der VereirJl,eitlichung der Staats
macht, der Eii'2ktivierung ihrer Tiitigke'it und als Hebel,für die Durchsetzung der ge
sellschaftlichen UmgestaltungsprozE:sse zu institutionalisier0n, kommt besonders in 
den breit gefaßten Aufgaben der Provinzregierung und der dominierenden Stellung des 
Provinzgouverneurs innerhalb des Staatsmechan:s!nus auf Provinzetene zum Ausdruck. 

Die Pl'ovinzregierung verwirklicht ihre Aufgaben auf der Grundlage der Beschlüsse 
der FRELIM:O .md der übel'geordneten Staatsorgane und ist Eir die Ausführung der Ent
scheidungen der (ober'sten) V:.>1l<.s7e;sarnmlung, des Staatspräsidenten, ct'es Minister
rates und der Provinzversammlung veran,lwortlich. In ihre Kompetenz fällt in Zl1s:o>.m
me:12rbeit mit den Provinzdirektionen die Ausarbeitung des Wirtscha.fts- und Staats
haushaltsplanes der Provinz, eier eier Provinzversammlung zur BesUitigung vorgelegt 
werden muß, die Leitung des Aufbaus der staatlichen Leitungsstrukturen auf Distri,kt
und Stadtebene und die Kontrolle dieser Organe, die Aufhebung von Beschlüssen der 
AD und de r AC, wenn diese gegen die Verfassung und geitende's Recht verstößen, Ein 
solcher Aufhebungsbeschlllß muß der Provinzversam:nlung nachträglich zur Bestätigung 
vorgelegt "verden. Darüber hinaus kann die Provinzregierung Entscheidungen der Ad
ministratoren der Distrikte, der Präsidenten der 3tadb3xekutivräte sowie deI' Exeku
tivdte der Distrikte und Localidades für nichtig erkläl'en und Eu{heben. Zur Sicherung 
der kollektiven ArbeH::sweise der Regierung und des Rates der Provinz schreibt da3 
Gesetz 5/78 bestimm te Formen vor, die von obligatori.5chen regelmäßigen Tagu-r1t?,'en 
der Regierung; (z:;;onatlich), d-es Rates (wöchentlich) über Arteitsbespre:hungen des 
Provinzgouverneurs mit den Provinzdirektoren bis hin zu df:r Festlegung über gegen-
,seitige Information.reichcn. • 

Sowohl die Verfassull;S als auch das Gesetz 5/78 sanktionieren die Stellung des Gou
verneurs als einen mit umfassenden Kompetenzen ausgerüsteten; entscheidenden Be
standteil des Systems der Machtausübung-auf Provic.zebene. Diese Stellung' unterstreicht 
Art. 7 des Gesetzes 5/78. Danach ist dC'r Provinzgomremeur It ••• der Repräsentan.t: 
des Präsidenten der Republik, eIer der FRELIMO ,.md dem ~,1inisterrat für sein!'l Tätig
keit ve rantwol'tlich ist". Er wird durch den SLaatspI'äsid':)ntea ernannt und ist in der 
Praxis in Personalunion Sekretär des Provinzkomitees der FRELIMO. Er leitet die 
Arbeit der Provinz!"egierung und hat das Recht, Anordnungen zu erlass~n, die binden
den Charakter für die Mitglieder der Provinzregi€rung, die Provinzdirektoren, aber 
auch für die Administratoren der nachgeordneten Bereiche haben. lm Fall von Natur-
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(Cab~nere da Gcv€_::'nador P~o't,'incial) und die P!"O':iilzdir2:Kt:.o~ für U~tE:rstützu ... lb t:nd 1(0]1-
t!'olle (!J:recc::2"o Pr'o''inc:i2.1 de AP0io e controlo). Einen .".'idtigen Platz für die V/i.rt-
:' chaftsle~t'.lnfS !let.::~I}:1 dJ.<1 i?ro\-L:zdirc!::tionen. eir:. L1 ihre K~'11i-'etE:nz fallen c" 2 !.,eiLmg 
-er \Vii:wchafts- ud S.)!.'Jakinrlchtungen entspr"eil,:!!,.,d deD Yr,l'gaL,en dü!' übel'gp,Jrd;'~E:tt::n 
Ori';a{!8. Sie Dl3.:1011 d;e Tätigkeit uwl die E::t\Vlc~'lu!'g d~r :' .. 2n untel'steL':e;-, S;::-3:d:.) 

~~!~:~:g~br;~~~:~~lrit den von der FREL:MO '::1(; den z.eli'r"le:-, S,.ntso:'ga.:'::. V.1:·,jt::-

tYbGr ihr·3 l-.. i~b13it unterbreiten die P:;:"o'tli:-~~direktiQnt:n deI Pro"{.r~Ezre~i2rung L-=rii.!h
to. Die FÜL1rUng der P:tovinzd:rektionen und -koi";',:rllssionen beruht auf de:n Prinzip der 
Einzelleitung. Die Provlnzdirt:ktore:1 sind dem Gouverneur md dem j~""eilig<;n Facr.
minister für d:e Erfüllung ihrer A,lf~aben persönlich verantvortlich.;;S2 Diesp. i})ppelte 
Unterstellung wird in Kap. 8 d2S Casetzes 5/78 -",'eiter kcnkretisiert. Danach ist ,:l:e 
Provinzregü:runf; fü.!" cie Leitung, Kocrdinierul1g und Kor.trcUe der Tätlf):Eit de.c ?r::;
vinzciirektionen und -kommissionen zustindig. Der ?rovinzgouverneL:r [(aU:;' dH; '.2t:il
nahme von Direktoren, aie nicht Mit6lied der Provir . .::regiel'1ng sircl, an Geren S:u;~lE:;en 
anordi1~!l. Die Provi.nzdi:rektior:en ordnen sich sowohl der F :ovinzreg:erür.g ::.1::, 2.>.;"h 
den jew(,iligen Fachministerien unter, während die Provinzkcmmissionen der Provinzre
gierung und den jeweiligen ~~ationRldirektionen (.Abteilangen der Ministerien) unterge
ordnet sind. Die übergeordneten zentralen Stellen können den Provinzdirektoren Wei
sungen E,r!:cUt:n und ihre Tätigkeit kontrollieren. 

D!e.(?~'g-8.r~ßati.on der"St:atslYla?ht,~uf DiS~~ii:t-, un2 St~d,t~b:::'1~ ,re~~lt das Gesetz, 
7/78 • .tl.rt. 2 OeSll:T.rr.t Ole .l!.x6kuhvrate der Dlstnkte uno c:er i)l:"atej~ als Or22.!1e oer 
VOlksve!"sammlungen, die in ihrer Tätibkeit die Einheit vtm Du.rchfühnl:1g, B;s(;hluS
fassung und For.trolle im Auftrag der jeweillgen Vol~ver3ammlung realisieren. Der 
Exekutivrat des Distrikts besteht aus den Distrikl.sadminist;,jitor und aus 3 bis 5 Per
sonen, die das Vertrauen der Vol~sv~rsammlung genie f!-e n. ~'i: Laut Art. 4 bedarf die 
Zusammense~znLg des Exekutivrates der Zustimmung der P~ovinzregierung entspre
chend den Beschlüssen der zentralen Staatsorgane. Auch hier zeigt sich in der Kon
zeption 8in gewi.3se13 ALlseinanderfalle::1 von Vertretungsorgallen und Exekutive, die 
zwar Organ der Versammbng sein soll, über 'deren Zusamn:enserzung je-ioch \'on "oben" 
entschiede11 wird. Der Gl'!lnd liegt auch hier in den noch nid: gegebenen Vonussetz,m
gen für ;:)in,~ volle Entfaltung des demokratischen ZenLr<.lisll1'.ls, der si,ch in stärkeren 
Eingrifismcglictkdten übergeordneter Organe und ein3r ge"üssen "Sltprematie" der 
Exekutive geger.übel' dem Vertretungsorgan äußert. Anderer:;eits wiid die effektive 
Arbeit der VOlksversammlungen auf dieser EbeM durch eine Reihe objektiver und sub
jektive~' Ur,,,z,chen behindert. Ir.. einem Bericht über die Vortereitung der Wahlen zur 
2. Legislauirperiocie der Versammlungen auf Localidade-, Distrikt- und Stadtebene J 
1:180 stellte diE Woc:,enzeitschrift "Tempo" fest, daß das F€Llen einer klai:en und effek
tiVen Leituns.u:-',d das NichtfJnktionie.ren der vollziehend-verfügenden Org~ne eiiles 
der HaU,f?thinc;errii,sse für die Arbeit der Volksversamr.:llunge:l sei. Dd-rüter hiHau;; 
wirkte :=:ich das Feh~en konkreter,Aktionsprogramme der Ve,sammlungen, die rr,an
gelnde l!;rfahl'ur.,g, oe:>: Analph:lbetismus und das niedrige staa.tsbürgerliche Bewußtsein 
einiger Abgeordneter negativ utlf die Arbeit der Versammlungen aus. 35 

Auf Grund dieser Tats~chen kommt dem Distriktsadministrator in der Praxis t1tsäch
li:h eine bedel1,tenJere Rolle zu als in den gesetzlichen Vorsc.1ri![en vorgesehen. Seine 
S~l~~~,gcist d;-~u:':? r;ek€nnZei~~net, .daß €.r. "~er Beauftragte des Präsidenten de~ Re--
puOhk .. uf D1stnl\.i;Sebene ist. Gleichzeitig 1st er in den D;st:rikten) die übel' ein 
FRELI1~O-Komitee verfügen> ex-officio Sekretär dieses Komitees. Er ist dem Pro
vinzgouverneur und d?r FHELIll,m für seine Tätigkeit veranb!0rtlich. Er leitet de!1 
E,":';;Kdivrat, d0sser: Aufgaben in Art. 6 cefiniert sind'. Sie umf::..ssen die Leit'.!l1g u!1d 
Re~l~sierung der Sta~tspolitik, einschließlich der Wirtschafts-, 80zia1- und Kult-Jr
poh~k, en~pNchenc;, den Beschlüssen der zentralen Partei- l:nd Staatsorgane, die Vor
,bere~tung <;tel' Tagungen der Distriktsversammlung, die AusfJhrung ihrer Beschlüsse 
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sowie die Leitung der anderen staatlichen Organe aaf DL3triktsehene. Der Exekutlvrat 
tritt in Ausübung seiner Befugnisse wöchentlich zusammen und aIbeitet für seinen Ver
antwortungsberelch Vorschläge und Projekte aus. Die poUtischen Bedingungen der T~
tigkeit der Distriktsdirektionen als wirtschaftsleitende Organe und ihra Aufgaben sind 
analog den der bereits dargestellten Provinzdirektionen. Sie orcr:en sich luut Art. 14 
(2) sowohl dem Exeh-utivrat als auch der 'übergeordneten DirekticL'l unter. Die Distrikts
direktoren werden vom Provinzgouverneur ernannt,und \.nterlieg;en der Weisungspflicht 
durch die Provinzdirektoren. Sie müssen das übergeordnete Oqi:an regelmäßig über 
ihre Täticrkeit informieren. Analog zur P.rovinzebe:1€ existieren auf Distrikts- bzw. 
Stadteben~ als weitere staatliche Leitungsorgane das Kabin,;:tt des Distriktsadmirüstra
tors (bzw. Präsidenten des Stacttexekutivrates) und die Direktion für Unterstützung und 
Kontrolle. 

Das Gesetz 3/7.7 über die 7 Prinzipien und 9 Aufgaben der V(!rsammlungen der Loca-
, lidade recrelt das System der Machtorgane auf Localidadeebene aIs kleinster Struktur

einheit d:S Staates. In :;einer Einfachheit trägt es dem Umstand ::technung, daß die Mehr
zahl der auf dieser Ebene in die staatliche Leitungstätig:keit einb<~zogenen Personen An
aiphabeter.. sind und der politische Bewußtseinsstand niedrig ist. Das Gesetz faßt die 
Localidadeorgane als' BesL.'lndteil des Gesamtsyste:ns der staatli:::hen Leitung. Die Ver
sammlung der Localidade tritt einmal im Mor..at zu ihrer ordentl:.chen Tagung unter Vor
sitz des Administrators zusammen. Ist der Admilli.stra;:or verhiudert, übernimmt den 
Vorsitz der Sekretär des Localidadekomltees der FREI.IMO bz'l. der Dynamisatoren
gruppe. Die Versammlung bildet einen Exekut}vrat der Local1dt..c!e (Conselho Executivo 
da Assembleia de Localidade), der aus dem Administrator als Vorsitzenden ~nd zwei 
weiteren Abgeordneten besteht, die das Vertrauen der 7 ... öcalidajeversammlung besit
zen. Als ständiges Organ der Versammlung bestehen s.:ine Aufgaben in der Durchfüh
rung ihrer Beschlüsse, der Sicherung. ihres Funkt:.onietens und der Vorbereitung ihrer 
Tagungen. A:t. 6 des Gesetzes 3/77 verankert die politi3~he Fü.hr~ng der Versammlung 
und ihrer Exekutive durch das FRELIMO-Komitee bzw. die Dynamlsatorengrllppe. Das 
Gesetz weist den Localidadeorganen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens 
Aufgaben zu die insbesondere der Umsetzung der ökonomischen und sozialen Dire:tti
ven des nie FRELIMO-Kongresses ar.. der BasiS dienen sollen. 

Kompliziel't wird das System der Machtorgane auf lOKaler Ebene dadurch, daß es < 
gegenwärtig zwei Formen der Localidade<gibt. In de~ localidad~ ad~inis.trat!;ra gUt 
die im Ges~tz 3/77 dargestellte Regelung. Daneben gibt es als otruKture.mhe~.l:en auch 
localidades politicas, die - obwohl Volksversammlungen existieren - keme elgenen 
Exekutiv- oder Verwaltungsorgane besitzen und vom Distrikt aus mitverwaltet werden. 

.Zusammenfassend kann gesagt ~erden, daß die Entwicklung d~s Systems ö~tlicher ~!
gane in der VR Mo~ambique vor allem durch folgende Tendenzen cha~ak~nSiert is~. 
1. die Entwicklung eines Systems von örtlichen Volksvertretungep, dIe al;S allgememen 

Wahlen hervorgehen und durch.die eine breitere Mitwirkung der Volksmassen a~ der 
staatlichen Tätigkeit gewährleistet werden sol~; . " . 

2. den Ausbau eines mehrstufigen Systems en;;sprechend d~: aQml~strativ-terr}~oria
len Struktur des Staates die in zunehmenden Maße den okonomischen und S02:1alen 
Bedürfnissen der Entwi~klung des Lan~es angepaßt werden soll! 

3. die Durchsetzung der organisatorischen Trennung von Partei-. und Staatsapparat, 
wenngleich aus objektiven Ursachen gegenwärtig noch eine ReIhe von, Per~o~l- ,. 
unionen zwischen Partei- und Staatsfunktionen existiere~, die dazu dlenen, dle fuh-
rande Rolle der Partei auch im örtlichen Bereich zu gewährleisten;. 1 

4 die Aufrechterhaltung eines weitreichenden Systems zentraler staatlicher Kontroll~ 
• und Einwirkung~ insbesondere auf seiten der Exekutivorgane, um die Einhe<~tlichkelt 

der staatlichen Machtausübu'ng im Sinne der Orientierung der politischen Fuhrung des 
Landes zu sichern und bestimmte, den gegenwärtigen Bedingungen entsprechende . 
Schwächen irr der Tätigkeit der örtlichen Organe zu kompensieren. . 
Da.p für die Entwicklung in der VR Moyambique vorwärtsweise<~d~ Moment bildet dle 

perspektivische. Entfaltung des demokratischen Zentralismus ad ortlicher Ebene. dessen 
tragende Elemente die gewähl~n ,Volksver~ammlungen sind. Die Grenzen dieser Entfal-
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tung zoig~ n sich heute vor allem darin, daß die Volksversanmlungen noch nicht in 
vo!lr:::::n UrnfJ.ng ihrer Verantwortung gerecM werden, daß die örtlichen Exekutivorga
ne i::l besttrr.mtcm Maße von den Versammlungen getrennt sind und in der Stellung der 
staatlichen Funktio::.äre sowie im zentralstaatlichen LeitUngssystem noch stärkere 
Züge des Zentralismus erhalten geblieben sind, die nur in cem Maße abgebaut werden 
können, wie sich die revolutionäre Rolle der FRELIMO-Partei in allen Bereichen des 
gesellschafdichen Lebens der VB Mo~amb1que weiter erhöht. 

Anr.t.(. :.-kt.:r,gen 

1 Vgl. Bl=a:une, G. u.a., D~r nationaldemokratlsche Staat in Asien und Afrika, 
Berlin 1f175, S. 56 fI •. 

2 Als "örtliche Organell werden die Staatsorgane verstanden, die auf den verschie
denen Ebenen unterhalb der zentralen Staatsorgane existieren. 

3 Brehme, G. u.'a .. , Staatsrechtliche Grundfragen der nationaldemokratlschen 
Staatsmacht, Potsdam-Babelsberg 1973, S. 134. 

4 Entsprechend der Verfassung gelten als oberste StaatsoIgane der VRM:· die 
(oberste) Volksversammlung, die Ständige Kommission der (obersten) Volksver
sammlung, der Präsident und der Ministerrat. 

< 5 Constl~ui~äo da Repu.blica Pop!llar da MOiambique. In: Doc. in1. CD! B Mo~amb. 
Serie B (14) 197'1-09-05. 

6 Der Begriff "StaatsapparatU steht hier für die Gesamthe:t des staatlichen Herr
schaftsmechani8mus und wird nicht im eingeschränkten Sinne (Heer, Polizei, 
Justiz, Beamterlschaft) verstanden. 

7 Vgl. :a~solu\ao sobre estrutura.s do Aparelho de Estado, In: Doc. info CDI B 
Moprr,b. :20) 19'.'6-05-03, S. 47 ff. . ' 

8 Vgl. dazu 1:.. a. Graf, H., Zur Entstehu~1g und Entwic! lUllg der revolutionären 
Staats nacht ir. der Volksrepublik Mo~ambiaue. In: asier., afrHta, lateinamarika) 
Barlln 9 (198l) 1, S. 77 h. 

9 Vgl. Resolutiofis on Administratior. of the liberated zones. In: FRELIMO, 
Docmnen'ts of the 2ndCollgress, Niassa,.. 0.0., Jvli 1968, S. 36 !. 

10 Vgl. F!esolu~ao sobre estruturas .'" a.a.O.) S. 47. _ 
11 Pn:.gr-amm der FRELIMO-Partei. fn: horizont, BerUn 10 (1977) 13, S. 26. 
12 I.ei 1/7'1. In: Boletim da Republica, Maputo, Supl. (101/197'7-09-01, S. 470 (3-7). 
13 J?ynarr.isatorengruppen (Gx:uPQS Dinamizadores) entstanden in der Periode der 

U-oerg<:.ngsr'lg,ierung (September 19'74 bis Juni 1975) in den Gebieten, die vom Be
frcliungsk~.m?f im wesentlichen unberührt geblieben waren und w6 folglich keine 
FHELIMO-O:-gar.isatlonen existierten. Sie se~zen sich:1US paruülosen Aktivisten 
zusammen, unriihre Aufgaben bestehen sowohl in der po!itischen M:>bilisierung cer 
Bevölkerung im Sinne der Partei als auch in der Realisierung bestimmter staat
lieber Leitungsbefugnisse. 

14 La\!t diesen Bestimmungen wurden bei der Wahl 1977 liber 1700 Kandidaten abge
lehnt. Vgl. Tempo, Maputo J Nr. 378, S. 51 ff. 

15J..enin~ W.I., Werke, Bd. 29, S.168-169. . 
15 Vgl. eben::la, S. 56 bzw. Graf, H., Die .Bildung und Entwicklung der Volksrepublik 

M02ambique: Beispiel einer neuen Qualität der Staatsentwicklung in Afrika. In: 
asien, afr!.ka1 lateinamerlka$ 9 (198l) 2, S.- 322. 

17 V gl. ebenda. 
18 Vgl. R~latoriQ da Comissäo Nacional de Elei~(3es. In: 7empo, Nr. 378, S. 54 •. 
19 Vgl. Resolu<.;ao 13/78. In: Boletim da Republica,. Supl. (97) 1978-08-15, S. 356-358 • 
20 Vgl. Lei 1/77 ••• , a. a.O., Art. 4. . 
21 Vgl. Lei 5/78. in: Boletim da Republica, 2 Supl. (48},1978-04-22. S. 188 (5-8). 
22 Lei 7/78. In: Ebenda, S. 188 (9-11). < 
23 Lei 3/7'7. In: Ebenda, (147) 1977-12-l7, S. 609-610. 
24 Vgl. Lei 5/78 ••• , a.a.O., Art. 1. , 
25 Vgl. Resolu~ao 13/78 ••• , a: .. ~.O.t Art. 8. 
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26 Vgl. Lei 5/78 ••• , a. a.O., Art. 1-
27 Vgl. ebenda, Art. 3. 

Zyg:c~unt Haw.l.Ysz 

28 Ursprünglich bestirrimte Art. 5 deG Lei 5/78 ~i.e 3:rnemmn'5 CE:S Provinzrates durch 
den Ministerrat. Die Ändorung zugur"sten des :Provinzgouv~rneurf; durch 
das Lei 4/81 vom 8. Dezembar. Vgi. No~iciasJ M,"j;I1CO, 15. Dezeobe:c : S.5. 

29 VgL Lei 5/78 ••• , a.a.O., Art. 4 t 5~ . 
30 Zu den zentral geleiteten Ber-:iche;r gehören li.<\..; str~tegiscbe Wirtschr:ftsbctrie

be, Kaderentwicklung und -planung, Verteidigung, Polizei- und Sicherheitsorgane. 
Vgl. Decreto 4/81 (No::men cer Organisation l..:nd Leitung dts zentralEn Staats
apparates). In: Boletirn da Rcpüb~ca,"Supl. (23) 1f81-06-10, S. 70 (1-6)~ Art. 21. 

31 Vgl. Lei 5/78.0<~ a.a.O., Art. 18. 
32 Vgl. ebenda, Art. 19. 
33 Zunächst sollen in allen Provinzhauptstädten Exekutivr.ä~e gebildet ,werden. 
34 Da die rachtliche Regelung der Bildung, ArbeitsWeise und J?ur:.t.:tion der Exekutiv

räte auf Dis~ ... ·ikt- und Stadtebene gleichlautet und nur in der Bezeichnung des Chefs 
der Exekutive differiert~ ist es legitim, im folgenden nur die GestaU;.:,ug dieses 
Systems auf Dist:rlktsebene darzulegen. 

35 Vgl. Assembleias do Povo - Arma da Vitoria sobre 0 subC:esenvolvimento. 
In: Tempo, Nr. 504, S. 9. ' 

36 Vg~. L~l 7/78 ••• , a.2..0., Art. 5. 
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